
26

25. August2005

PRAXIS& WIRTSCHAFT . ÄRZTEtWOCHE

Steuernsparenheißtdokumentieren
BetriebsfeiernundReisennimmtdieFinanzbesondersgerninsVisier- detaillierteAufzeichnungenzahlensichaus

"ZwischenSteuerpflichtigenundFinanztobt einewigwährenderKampfum

dieAbsetzmöglichkeitvonbestimmtenBetriebsausgaben,dieeinenHauchvon

Privatcharakteraufweisen",erinnertMag.RudolfSiart,SteuerberaterinWien.

An sich ist die Trennung zwischen
betrieblich und privat klar gere-
gelt. Alle Ausgaben, die ihren Ur-
sprung in der Privatsphäre haben
und deren Zweck darauf gerichtet
ist, können keinesfalls als Be-
triebsausgaben angesetzt werden.
So kommt es immer wieder zu fis-

kalischen Meinungsverschieden-
heiten, beispielsweise bei Firmen-
feiern. Jubiläen oder Tage der of-
feRen Tür können laut Siart dann

als Betriebsausgabe abzugsfähig
sein, wenn eine entsprechende
Produkt- und Leistungsinformati-
on über das Unternehmen vermit-
telt wird und sich diese Firmen-

werbung an potenzielle Kunden
und Zielpersonen richtet.

In diesem Zusammenhangemp-
fiehlt sich das Aufbewahren einer
PowerPoint-Präsentation, die bei
der Feier in einer Endlosschleife
abgespielt wurde. "Ein Ausdruck
dieser Präsentation stellt für di~
Finanz eine aussagekräftige Do-
kumentation der gegebenen Leis-
tungsinformation für steuerliche
Zwecke dar", so Siart. Sobald ein
Personenbezug offensichtlich sei,
liege eine nicht abzugsfähige Re-
präsentation vor. Der runde Ge-
burtstag des Chefs habe also in der
Buchhaltung nichts verloren.
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Urlaubs- oder Wochenend reisen
sind aus steuerlicher Sicht selbst-

verständlich der Privatsphäre zu-
zurechnen. Nach allgemeinen
Grundsätzen können aber die Kos-
ten für jene Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen als Betriebsaus-
gaben behandelt werden, die im
Zusammenhang mit der vom Steu-
erpflichtigen ausgeübten Tätigkeit
stehen.

AbsetzbareReisekosten

Absetzbar sind dann die unmit-
telbaren Kosten wie Teilnahme-

gebühren und Kursunterlagen, die
Fahrt- bzw. Flugkosten sowie die
Verpflegung vor Ort durch Hotel-
rechnung zuzüglich pauschal
26,40 Euro pro Tag für den "Ver-
pflegungsmehraufwand". Von gro-
ßer Bedeutung ist bei diesen Ak-
tivitäten laut Siart jedenfalls eine
lückenlose und exakte Dokumen-

tation der Aufwendungen.
Ein Arzt sollte vor einer derar-

tigen Veranstaltung immer abklä-
ren, inwieweit das Informations-
angebot Inhalte aufweist, die im
jeweiligen Fach unmittelbar ver-
wertbar sind oder zumindest
grundsätzliches kaufmännisches
oder bürotechnisches Wissen ver-
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trieblichen Geltendmachung der
Kosten nichts mehr im Weg.

Auch darüber sollten möglichst
detaillierte Aufzeichnungen vor-
liegen, damit die Reise einem
"Fremdvergleich" standhält. "Das

bedeutet auch", so Siart, "dass ein
in derselben Branche Angestellter
die Nutzung dieses Informations-
angebotes gegenüber seinem Ar-
beitgeber vertreten könnte."
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NeuesfürGutachter
Mit1.Oktober2005gilt einneuerEr-

lass,derÄnderungenbeiderUmsatz-

steuerpflichtbringt.

Die Frage, ob und wann für Gut-
achterhonorare von Ärzten Um-
satzsteuer zu bezahlen ist, hat
schon für einige Verwirrung ge-
sorgt. Auslöser der Misere war ei-
ne einschlägige Rechtsprechung
des EU-Höchstgerichts, das Arzt-
Gutachten der Umsatzsteuer un-
terzog. Die österreichische Finanz
hat auf diese Vorgabe reagiert und
schon im Vorjahr mittels Erlass
folgende Gutachten von Ärzten als
umsatzsteuerpflichtig eingestuft:

1. Auf biologische Untersuchun-
gen gestützte Feststellungen einer
an th ropolo gisch -erb biol 0 gisc h en
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2. Die ärztliche Untersuchung
über die pharmakologische Wir-
kung eines Medikaments beim
Menschen und die dermatologi-
sche Untersuchung von kosmeti-
schen Stoffen.

3. Psychologische Tauglichkeits-
tests, die sich auf die Berufsfin-
dung erstrecken.

Folgende ärztliche Gutachten
sind laut einem neuerlichen Erlass
ab 1.10.2005 zusätzlich umsatz-
steuerpflichtig:

1. Bescheinigungen laut Kriegs-
opfergesetz.

2. Gutachten für zivil- llnd
strafrechtliche Haftungsfrager.

3. Gutachten über ärztlic~1e
Kunstfehler.

4. Gutachten hinsichtlich An-
spruch auf Invaliditätspension.
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